
Garantiebedingungen  
DIRECTTECH Global GmbH 
I. Garantieumfang  
Die DIRECTTECH Global GmbH (im Folgenden 
auch „DIRECTTECH“) gewährt ab dem Tag des 
Kaufs eines DIRECTTECH-Produkts bei DI-
RECTTECH direkt oder bei einem von DIRECT-
TECH autorisierten Distributor oder Fach-
händler („Zwischenhändler“) durch einen 
Endkunden unter diesen Garantiebedingun-
gen eine Garantie von zwei Jahren. Sie be-
steht unabhängig von den Ansprüchen des 
Kunden gegen seinen Verkäufer; insbesonde-
re bleiben Gewährleistungsansprüche gegen 
den Verkäufer unberührt. Die Garantie be-
zieht sich auf das durch die Artikelnummer 
bezeichnete Produkt mit den darin befindli-
chen Einzelteilen oder Komponenten. Nicht 
eingeschlossen in die Garantie sind Ver-
schleißteile innerhalb des Produkts, Ver-
brauchsmaterialien sowie separate Steuer-
elemente. Inhalt der Garantie ist nur die 
Reparatur oder der Austausch solcher Teile 
des DIRECTTECH-Produkts, die infolge von 
Material- oder Herstellungsfehlern defekt 
sind. Die Reparatur oder der Austausch be-
wirken keine Verlängerung der Garantie-
zeit. Ausgetauschte Teile verbleiben nach 
der Reparatur direkt bei DIRECTTECH und 
gehen in das Eigentum von DIRECTTECH über. 
II. Ort der Garantieerfüllung 
Die Erbringung der Garantieleistung er-
folgt nach Übergabe bzw. Übersendung an 
die DIRECTTECH Global GmbH, Bullermann-
shof 21, 47441 Moers, Deutschland, an deren 
Geschäftssitz. Sollte der Kunde im Falle 
eines Austausches versäumen, das defekte 
Produkt zurück zu senden, wird ihm das Aus-
tauschprodukt zum gegenwärtigen oder zum 
letzten Listenpreis berechnet. Die Garantie 
wird von DIRECTTECH direkt erfüllt. Die 
Kosten der Übergabe bzw. Übersendung 
trägt jede Partei selbst. 
III. Ordnungsmäßiger Betrieb der Pro-
dukte  
Die Produkte müssen innerhalb der von DI-
RECTTECH in der Bedienungsanleitung sowie 
der Gebrauchsanweisung, den Sicherheits-
hinweisen und der Installationsbeschrei-
bung vorgegebenen Produktspezifikationen 
betrieben werden.  
IV. Leistungsbefreiung  
Der Kunde gewährt die zur Störungsbeseiti-
gung nötige Zeit und Gelegenheit. Verwei-
gert der Kunde dies, ist DIRECTTECH von der 

Garantieleistung befreit. 
V. Spezielle Ausnahmen von der Garan-

tieleistung  
Von der Garantieleistung sind insbesondere 
ausgenommen:  
• Schäden, die durch Nichtbeachtung der 

Bedienungsanleitung sowie der Ge-
brauchsanweisung, den Sicherheitshin-
weisen und der Installationsbeschrei-
bung entstanden sind; dies sind z.B. 
Schäden durch Verschmutzung inner-
halb des Produktes infolge unterlas-
sener regelmäßiger Reinigung, Schä-
den, die durch Anschluss an falsche 
Netzspannung sowie Schäden, die durch 
lokale Verhältnisse wie übermäßige 
Staubentwicklung, Luftfeuchtigkeit, 
Gase und Dämpfe etc. eingetreten sind;  

• Schäden, die durch Fremdeingriffe (auch 
den Transport) verursacht wurden;  

• Produkte, die unsachgemäß angewendet 
oder unberechtigt verändert wurden;  

• Produkte, bei denen die aufgebrachte 
Artikelnummer fehlt oder manipuliert 
wurde;  

• Schäden, die auf sonstigem Verschulden 
des Kunden oder Dritter (insbesondere 
auch eines Zwischenhändlers) beruhen;  

• Schäden aufgrund von höherer Gewalt, 
Naturkatastrophen, etc.;  

• Schäden, die zurückzuführen sind auf 
ungeeignete, nicht fehlerfrei arbeiten-
de Komponenten, sowie Schäden, die zu-
rückzuführen sind auf ungeeignete 
Komponenten von Drittherstellern, wie 
z. B. der Steuerelemente; 

• Schäden an leicht zerbrechlichen Tei-
len wie z. B. Glas, Kunststoff oder 
Leuchtelementen; 

• Unreinheiten in Naturprodukten (z. B. 
Marmor); 

• Schäden aufgrund nicht sachgerechter 
Reinigung oder Behandlung von in den 
Produkten verarbeiteten Naturproduk-
ten. 

Sollte bei einem übersandten DIRECTTECH-
Produkt kein Garantiefall vorliegen, ist 
DIRECTTECH bei Behebung des Defekts be-
rechtigt, vom Kunden Ersatz für die Repara-
tur und/ oder die Rückübersendung des Pro-
dukts zu verlangen. Vor Reparatur wird der 
Kunde in diesem Fall angehört.  
VI. Notwendiger Garantienachweis im 

Garantiefall  
Zur Geltendmachung von Garantieansprü-



chen im Rahmen der DIRECTTECH-Garantie 
ist die Übersendung des schriftlichen Kauf-
nachweises mit Kaufdatum Voraussetzung. 
Sollte im Falle der Geltendmachung eines 
Garantiefalls das Bestehen einer gültigen 
DIRECTTECH-Garantie nicht festgestellt 
werden, so hat der Kunde den Nachweis über 
das Vorliegen der DIRECTTECH-Garantie zu 
führen. Dies kann nur durch die Vorlage des 
Kaufnachweises für das Produkt erfolgen. 
VII. Manipulation  
Eigenmächtige Änderungen oder Manipula-
tionen der Garantienachweise sind unzuläs-
sig und führen zum Erlöschen der Garantie-
ansprüche.  
VIII. Ausschluss der Haftung für weiter-

gehende Ansprüche 
Weitergehende oder andere Ansprüche, in-
sbesondere auf Ersatz außerhalb des Gerä-
tes entstandener Schäden sind – soweit eine 
Haftung nicht gesetzlich zwingend angeord-
net ist – ausgeschlossen. 

IX. Schlussbestimmungen 
1. Änderungen und Ergänzungen dieser Ga-
rantiebedingungen bedürfen der Schrift-
form. Dies gilt auch für die Änderung dieser 
Schriftformklausel. 
2. Anwendbares Recht ist deutsches Recht. 
3. Gerichtstand ist, soweit rechtlich zuläs-
sig, Moers, Deutschland. 
4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser 
Garantiebedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein, so bleiben diese Bedingungen 
im Übrigen voll wirksam. Die Parteien sind 
sich bereits jetzt einig, dass die unwirksame 
Bestimmung durch eine wirksame, beiden Ver-
tragspartnern zumutbare Regelung ersetzt 
wird, die dem mit der unwirksamen Regelung 
angestrebten Zweck wirtschaftlich am 
nächsten kommt. 
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